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Ausdehnung des Gasnetzes in die

Racbbargemeindc. - Gewerbefreibeit.
(SonefpotibenäO

hierüber ßnb com RegierungSrat beS RantonS ©t. ©allen
unb oom ©cßtoeiz. BunbeSgericßt ©ntfcßeibe gefällt roor»

ben, bte grunbfäßlicße Bebeutung haben.
®er ©acßoerhalt ift folgenber:

3m Ranton ©t. ©aßen entfcßetbet über ble ©Inlegung

oon Settungen tn öffentliche ©traßen unb 2Bege bet ®e»

metnberat, bei ©troßen I. Rlaffe bet RegterungSrat, unb

Zroar gemäß 2lrt. 83 beS fantonalen ©trafengefe^eS oom

22. 2Rai 1889 unb 2lrt. 13 bet zugehörigen $olijetoer=
orbnung ocm 20. September 1889. ©tefe SHrtifel fyaben

folgenben SBortlaut:

3lrt. 83 ©tr.=®. : „SBenn ein BebürfntS zur Slnlage

non îrtnîroafferlettungen ober zur Einlage oon 2Baffer»

leitungen füt geuerlöfcßzmeöU naeßgeroiefen roetben fann,

fo ift eS geßattef, fol^e Settungen in bie ©traßen I., II.
ober III. Rlaffe unter möglicher Schonung betfelben

einzulegen, oßne baß ßtefür, außer ber ©cßabloShaltung

für alle entßeßenben Radßtetle, noch fine befonbere @nt»

fcßäbigung geletftet roetben muf.
®ie Beroißigung zur ©inlegung einer SBafferleitung

tn eine ©traffe muff nur bann erteilt roetben, roenn bie

©rßeflung ber Sßaffetleltung ohne Benußung ber ©irafte

gar meßt ober aber nur mit etnem unoerhältniSmäßigen

Roftenaufroanbe möglich ift. _Über bie Berechtigung zur Benußung einer Straße

für eine ffiafferleitung entfcßetbet bei ben Straßen II.
unb III. Rlaffe ber ©emeinberat, RefutS an ben Regie»

rungSrat oorbehalten; bei ben ©traßen I. Rlaffe ber

RegterungSrat. ®er ©ntfdheib bei leßteren ift in beiben

gäüen ein enbgültiger.
©em Eigentümer etner ©traße fteßt bai Redjt ju,

bie fjerßeßungS» unb Unterbaltiarbeiten für fold^e Sßaffer»
leitungen in bem eigenen ©runb unb Boben auf Roften

beteiligen auszuführen ober ausführen zu laffen, bem

bie betreffenbe ÜBafferlettung jubient."
Unb iltrt 13 ber zugehörigen fßolizeioerorbnungj „gür

bte ©inlegung oon 2Bafferletiungen, forote auch für jebe

anbete BaubiSpoßtion in ober über bem ©ebiete oon
öffentlichen ©troßen ober Biegen ober beten Beßanb»
teilen ift eine befonbere Beroißigung ber betreffenben
©traßenaufftcßiSbehörbe erforberltcß. ®erartigen Beroifli»

gungen roetben folgenbe aßgemeine Beblngungen zu

grunbe gelegt:

a) ®ie ©efucßßefler hob«" bte tn ffrage ßeßenben
Bauten auf eigene Roften zu erfteßen unb finb für aße

©oentualttäten roährenb ber Bauausführung oerantroort»

lieh unb haftbar. Namentlich barf ber Bertehr auf ben

©traßen roährenb ber Bauzeit nicht gehemmt unb nicht

gefährbet roetben.
b) ®aS Nlaterial unb bte Ronftruttion folder Bauten

roirb ben ©efuchfteßern oom ©traßeoetgentümer tn jebem

einzelnen ffafle befonberS oorgefcßrleben. ®le Berroen»

bung hölzerner 2BafferlettungSröhren (Teuchel) ift auf
bem ©ebiete oon öffentlichen ©traßen unb Biegen un»

Zuläffig.
c) ®le ©efucßßefler ftnb für ftch unb ihre RecßtS=

nachfolget oerpßicßtet, ben ieroettigen Unterhalt folder
Bauten zu aßen fetten zu übernehmen unb nach erfteflter
Anlage, forote bei aßfäfligen Reparaturen bie ©traßen
roieber ooßftänbig tn tabeflofen gußanb zu fteflen.

d) ®em ©traßenelgentümer ßeßt baS Recht z". bie

©ntfernung berartiger Bauobfette auf Roßen beS Be=

ßßerS feberzeit anzuorbnen unb auszuführen, tnfofern
ber Unterhalt oernachläffigt roirb ober bie Beränberung

ber ©traße ober anbere ©rünbe bie ©ntfernung recht»

fertigen foflten.
e) ®em ©igentümer ber ©traße ßeßt zubem baS Recht

Zu, bie £>erfieIlungS= unb UnterhaltSarbeiten für fold^e
Bauten in bem etgenen ©runb unb Boben auf Roften
beSjenigen auszuführen ober ausführen zu laffen, bem
bie betreffenbe Baute zubient."

* *
*

©eftüßt auf biefe Beftimmungen gelangte bte @e»

metnbe A, bie ein ©aSroerl betreibt unb fett etroa zehn
3ahren auch für einzelne ©traßen ber Racßbargemeinbe
bie Beroißigung zur ©inlegung oon ©aSlettungen an»
ftanbSloS unb ohne befonbere Beblngungen jeroetlS er»
hielt, an bie Behörbe ber ©emeinbe B, mit einem neuen
btcSbezügllcßen ©efueß für bie ©inlegung etner @a§haupt»
lettung tn eine ©traße II Rlaffe. 3nzt»ifchen hatte bie
©emeinbe B zur Berforgung oon Sicht unb Rraft ein
eigenes ©tromoerteilungSneß für eleîtrifche ©nergte et»
fteßt unb in Betrieb genommen. ®a einzelne Käufer
an ber genannten ©traße baS ©aS auch ?u BeleucßtungS»
zroeefen roünfchten, rooflte bte ©emetnbe B btefe Ronfur»
renz für immer oerunmöglichen unb erteilte bte Beroifli»

gung^nur für bte Slbgabe oon RocßgaS unb unter ber
©inräumung etneS RücffaufSrecßtes für bte eingelegten
Settungen.

* *
*

©egen btefe Betfügung hat baS betreffenbe ©aSroerl
an ben RegierungSrat refurrtert mit bem Begehren, eS

fet ihm bie Beroißigung nach ben Beftimmungen be§
©traßen gefeßeS unb ber zugehörigen ißolizeioerorbnung
ZU erteilen.

®er RegierungSrat hat ftch in feinem ©ntfeßeib
in folgenbem ©tnne auSgefprochen :

1. ®aS Recßt zu einem grunöfäßltcßen Berbote, eS

bürfe tn ber ©emetnbe fein ®a8 eingeführt unb zu Be»
leuchtungSzroecfen abgegeben roerben, fann aus fetnem
Rechtstitel abgeleitet roerben, unb eS iß auch bie ®e=
metnbebehörbe oon B nicht im gafle, irgenb eine Ber»
faffungS ober ©efeßeSbeßimmung zu zitteren, bte ihn zu
einem folcßen Borgehen berechtigen fönnte. ©in folcßeS
aßgemetneS Berbot mürbe gegen ben ©runbfaß ber ®e»

roerbefrethett oerßoßen. ©eibß 3lrt. 46 beS etbgenöf»
ftfehen ©efeßeS über bte ©tarf» unb ©eßroaeßfiroman»
lagen, ber, rote ber ©emeinberat oon B glaubt, im cor»
liegenben ffafle analoge Slnroenbung ßnben foß, hat feine
fo große îragroeite, baß auf ©runb beSfelben bie ©In»
fuhr oon eleftrifcher ©nergte unb bie Berroenbung ber»

felben allgemein oerboten roetben fönnte. ®tefe bunbeS»

rätlidhe Norm räumt ben ©emeinben oielmeßr nur baS

Recht ein, zum ©djuße ihrer berechtigten 3ntereffen bie
SJlitbenüßung ihres öffentlichen ©igentumS für ©in»
rießtungen zur Abgabe eleftrifcher ©nergie innerhalb ber
©emetnbe zu oerroeigern, ober an befeßränfenbe Beßirn»
mungen zu fnüpfen. ©ofern baher baS ©aSroerf baS
Begehren ßeßt, baS oom ©emetnberat B genereß erlaffene
Berbot fet aufzuheben, fo muß eS gefdjüßt roerben.

' 2. ©troaS anberS oerhält eS ftch hingen mit ben
fpeziellen Bebingupgen, bie ber ©emeinberat B
an bte Beroißigung, etne ©aSleitung tn eine fonfrete
©traße einzulegen, fnüpfte. 3" einem analogen RefurS»
faße oom 3ahr 1912 hat ber RegterungSrat entfeßteben,
baß eS nidht tn ben freten SBiflen ber ©traßenaufß^tS»
behörbe geßeflt fei, bte Benußung ber öffentlichen ©traßen
Zur ©rßeflung etner 2Bafferlettung (nach fonftanter ^5roçiS
roerben ©aSlettungen ben SCBafferlettungen gletcßgehalten)
Zu beroißigen ober nidßt- BorauSfeßung für bie ©rteilung
etner folcßen Beroißigung, refp. Ricßtberoifligung, fet baS
BebürfniS unb ble Satfacße, baß bte ©rßeflung ber Set»
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Nachbargemeinae. - Severbetteideit.
(Korrespondenz.)

Hierüber sind vom Regierungsrat des Kantons St. Gallen
und vom Schweiz. Bundesgericht Entscheide gefällt wor-
den, die grundsätzliche Bedeutung haben.

Der Sachverhalt ist folgender:

Im Kanton St. Gallen entscheidet über die Einlegung

von Leitungen in öffentliche Straßen und Wege der Gc-

meinderat, bei Stroßen l. Klaffe der Regierungsrat, und

zwar gemäß Art. 83 des kantonalen Straßengesetzes vom

22. Mai 1889 und Art. 13 der zugehörigen Polizeiver-
Ordnung vom 20. September 1889. Diese Artikel haben

folgenden Wortlaut:
Art. 83 Str.-G.: „Wenn ein Bedürfnis zur Anlage

von Trinkwafferleitungen oder zur Anlage von Waffer-
leitungen für Feuerlöschzwecke nachgewiesen werden kann,

so ist es gestattet, solche Leitungen in die Straßen I., II.
oder III. Klaffe unter möglichster Schonung derselben

einzulegen, ohne daß hiefür, außer der Schadloshaltung
für alle entstehenden Nachteile, noch eine besondere Ent-

schädigung geleistet werden muß.
Die Bewilligung zur Einlegung einer Wasserleitung

in eine Straße muß nur dann erteilt werden, wenn die

Erstellung der Wasserleitung ohne Benutzung der Straße

gar nicht oder aber nur mit einem unverhältnismäßigen
Kostenaufwande möglich ist.

Über die Berechtigung zur Benutzung einer Straße

für eine Wasserleitung entscheidet bei den Straßen II.
und III. Klasse der Gemeinderat, Rekurs an den Regie-

rungsrat vorbehalten: bei den Straßen I. Klasse der

Regierungsrat. Der Entscheid des letzteren ist in beiden

Fällen ein endgültiger.
Dem Eigentümer einer Straße steht das Recht zu,

die Herstellungs- und Unterhaltsarbeiten für solche Wasser-
leitungen in dem eigenen Grund und Boden auf Kosten

desjenigen auszuführen oder ausführen zu lassen, dem

die betreffende Wasserleitung zudient."
Und Art 13 der zugehörigen Polizeiverordnung: „Für

die Einlegung von Wasserleitungen, sowie auch für jede

andere Baudisposition in oder über dem Gebtete von
öffentlichen Stroßen oder Weg«n oder deren Bestand-
teilen ist eine besondere Bewilligung der betreffenden
Straßenaufsichtsbehörde erforderlich. Derartigen Bewilli-
gungen werden folgende allgemeine Bedingungen zu

gründe gelegt:

u) Die Gesuchsteller haben die in Frage stehenden

Bauten auf eigene Kosten zu erstellen und sind für alle
Eventualitäten während der Bauausführung verantwort-
lich und haftbar. Namentlich darf der Verkehr auf den

Straßen während der Bauzeit nicht gehemmt und nicht

gefährdet werden.
h) Das Material und die Konstruktion solcher Bauten

wird den Gesuchstellern vom Stroßeneigentümer in jedem

einzelnen Falle besonders vorgeschrieben. Die Verwen-
dung hölzerner Wafserleitungsröhren (Teuchel) ist auf
dem Gebiete von öffentlichen Straßen und Wegen un-
zulässig.

c) Die Gesuchsteller sind für sich und ihre Rechts-

Nachfolger verpflichtet, den jeweiligen Unterhalt solcher

Bauten zu allen Zeiten zu übernehmen und nach erstellter

Anlage, sowie bei allfälligen Reparaturen die Straßen
wieder vollständig in tadellosen Zustand zu stellen.

ä) Dem Straßeneigentümer steht das Recht zu. die

Entfernung derartiger Bauobjekte auf Kosten des Be-
sitzers jederzeit anzuordnen und auszuführen, insofern
der Unterhalt vernachlässigt wird oder die Veränderung

der Straße oder andere Gründe die Entfernung recht-
fertigen sollten.

e) Dem Eigentümer der Straße steht zudem das Recht
zu, die Herstellungs- und Unterhaltsarbeiten für solche
Bauten in dem eigenen Grund und Boden auf Kosten
desjenigen auszuführen oder ausführen zu lassen, dem
die betreffende Baute zudient."

Gestützt auf diese Bestimmungen gelangte die Ge-
meinde die ein Gaswerk betreibt und seit etwa zehn
Jahren auch für einzelne Straßen der Nachbargemeinde
die Bewilligung zur Einlegung von Gasleitungen an-
standslos und ohne besondere Bedingungen jeweils er-
hielt, an die Behörde der Gemeinde II, mit einem neuen
diesbezüglichen Gesuch für die Einlegung einer Gashaupt-
leitung in eine Straße II Klasse. Inzwischen hatte die
Gemeinde II zur Versorgung von Licht und Kraft ein
eigenes Stromverteilungsnetz für elektrische Energie er-
stellt und in Betrieb genommen. Da einzelne Häuser
an der genannten Straße das Gas auch zu Beleuchtungs-
zwecken wünschten, wollte die Gemeinde I! dit se Konkur-
renz für immer verunmöglichen und erteilte die Bewilli-
gung nur für die Abgabe von Kochgas und unter der
Einräumung eines Rückkaufsrechtes für die eingelegten
Leitungen.

-t-

Gegen diese Verfügung hat das betreffende Gaswerk
an den Regierungsrat rekurriert mit dem Begehren, es
sei ihm die Bewilligung nach den Bestimmungen des
Straßen gesetzes und der zugehörigen Polizeiverordnung
zu erteilen.

Der Regierungsrat hat sich in seinem Entscheid
in folgendem Sinne ausgesprochen:

1. Das Recht zu einem grundsätzlichen Verbote, es
dürfe in der Gemeinde kein Gas eingeführt und zu Be-
leuchtungszwecken abgegeben werden, kann aus keinem
Rechtstitel abgeleitet werden, und es ist auch die Ge-
meindebehörde von k nicht im Falle, irgend eine Ver-
fasfungs oder Gesetzesbestimmung zu zitieren, die ihn zu
einem solchen Vorgehen berechtigen könnte. Ein solches
allgemeines Verbot würde gegen den Grundsatz der Ge-
werbefreihett verstoßen. Selbst Art. 46 des eidgenös»
fischen Gesetzes über die Stark- und Schwachstroman-
lagen, der, wie der Gemeinderat von II glaubt, im vor-
liegenden Falle analoge Anwendung finden soll, hat keine

so große Tragweite, daß auf Grund desselben die Ein-
fuhr von elektrischer Energie und die Verwendung der-
selben allgemein verboten werden könnte. Diese bundes-
rätliche Norm räumt den Gemeinden vielmehr nur das
Recht ein, zum Schutze ihrer berechtigten Interessen die
Mitbenützung ihres öffentlichen Eigentums für Ein-
richtungen zur Abgabe elektrischer Energie innerhalb der
Gemeinde zu verweigern, oder an beschränkende Bestim-
mungen zu knüpfen. Sofern daher das Gaswerk das
Begehren stellt, das vom Gemeinderat lZ generell erlassene
Verbot sei aufzuheben, so muß es geschützt werden.

2. Etwas anders verhält es sich hingegen mit den
speziellen Bedingungen, die der Gemeinderat Z
an die Bewilligung, eine Gasleitung in eine konkrete
Straße einzulegen, knüpfte. In einem analogen Rekurs-
falle vom Jahr 1912 hat der Regierungsrat entschieden,
daß es nicht in den freien Willen der Straßenaufsichts-
behörde gestellt sei, die Benutzung der öffentlichen Straßen
zur Erstellung einer Wasserleitung (nach konstanter Praxis
werden Gasleitungen den Wasserleitungen gleichgehalten)
zu bewilligen oder nicht. Voraussetzung für die Erteilung
einer solchen Bewilligung, resp. Nichtbewilligung, sei das
Bedürfnis und die Tatsache, daß die Erstellung der Lei-
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tung ohne Senkung bcr (Straf?? gar nicht ober aber
nur mit einem unoerhältniSmäftig großen Rofienaufroanbe
möglich fet, unb nicht etroa beliebige Umftänbe, mie * S3,

bte gurdSjt oor einer größeren Ronfurrenj. SluS biefer
Ronftatierung barf nun aber ebenforoenig etn unoerwetger»
ltdheS Siedet auf Überlaffung ber ©trafen mit feroitutari*
fdfjer SBirfung gefolgert roerben. ®te Vereinigung pr
©tnlegung einer Seltung in öffentliche ©trafen ift eine
öffentltdEprechtltche Ronjeffion. ®ie Vehörben, bte btefe
Ronjeffton p erteilen haben, finb aber befugt, fonfur»
rterenbe Unternehmen unter fidE) abproägen, bte 31 et unb
SEBetfe p regeln, roie bte Straften benütft roerben follen
unb beim Vorhanbenfetn triftiger ©rünbe bie SOBleber»

enifernung beS VauobjefteS burchpfeipn ufro.
®arauS folgert, baft bte fonjeffionierenbe Veftörbe

an bte RonjeffionSerteitung neben ben im ©traftengefeft
unb In ber bapgeftörigen Eßolijeioerorbnung enthaltenen
allgemetnen Vebtngungen audh anbere im öffentlichen
$ntereffe begrünbete Vorbehalte fnüpfen barf. ©o muft
eS als ftatthaft bejetchnet roerben, baff etne ©emeinbe
für ftdh ein für beibe Parteien billiges iftücffaufSrecht an
Dbjeften, bte fxe eoentueü fpäter für ben Vetrteb etneS
etgenen gleichen SBerfeS hat, auSbeblngt. ©ine folche
Vebtngung feftäbigt ben Ronjeffionât m<ä)t. fjm ©egero
teil, fte fcftüftt ihn eoentueü fogar oor beträchtlichem
Schaben, roetl bie Ronjeffton beim Vorliegen wichtiger,
im öffentlidhen Qntereffe Itegenber ©rünbe auch ohne
©ntfeipbigung roibetrufen roerben fann.

gewer roirb ftdh etn RonjeffionSberoerber ben Vor*
behalt gefaüen laffen müffen, baft bie lonjeffionierten
3lnlagen nur fo lange betrieben roerben bürfen, als bie
©emeinbe nicht im gaüe ift, bem VebürfniS, bem biefe
Slnlagen pbienen, in gleich roirtfchaftlidher SBeife mit
eigenen 3Magen etitgegetxpfommen. ®aS Vefireben ber
politifçhen ©e'meinben, fommunale ®aS=, SSßaffer= unb
©lettrijitätSroerte p erfteüen unb p beireiben, tft ein
ïobenêroerteS unb ein in hohem SJlafte im öffentlichen
SBohle gelegenes. @S erfcheint baher ganj felbftoerftanb*
lieh, baft, roenn etn foIcfteS öffentliches SBerf mit einem
prioaten, als roelcheS ba§ lonfrete ©aSroetf gegenüber
ber ©emeinbe B angefeften roerben muft, in Ronfurrenj
tritt, bem erfteren gegenüber bem lefttern bejügltch ber
Venüftung oon öffentlichem ©runbe baS Vrioilegium
pïommt.

2)te oom ©emeinberat B aufgefteüten SlücHaufSbebtn*
gungen entfpredhen btefen ©runbfäften ohne groetfel; jte
erfefteinen auch in materieüer Vejteftung niht als uro
billig, ©ie müffen baher, als im öffentlichen SESohle

liegenb, für pläffxg etllärt toerben. hingegen ift bie

îonjeffionterenbe ©eftorbe, roie bereits unter 3iff« 1 auS*

geführt rourbe, mit ber roeitern Vebingung, baft auS ber
Settung in ber fonïreten Strafte auch roäftrenb ber 3cit,
roährenb roelcfter bie ©emeinbe B nicht felbft imftanbe
ift, ben Sinroohnern ©aS ober elefirifche ©nergte p Ve*
leuchtungSpxeclen pr Verfügung p fteüen, fein ©aS p
btefem .groedte abgegeben roerben bürfe, p roett gegangen.
®tefe Vebingung ift fomit in bem ©inné p änbern, baft
bte 3lbgabe oon ©aS roenigftenS für fo lange geftaltet
roirb, als bte ©emenbe B nicht felbft im gaüe fein roirb,

Installations-Artikel
Äierkzeufle m Maschinen

eleftrifdhe ©nergte ober ©aS für VeleitchtungSjroecîe p
annafternb gleichen Vebingungen abpgeben.

(©chluft folgt.)

33eMdjeiit perlt tele», iconic nnterfcfireiôen.

$n ber Siegel laffen bie ©efefte UnfenntntS nicht
gelten. Vor bem ©ericht roerben fo manche Vorlomm*
niffe im menf'dhlidhen SebenSgang unerroartet für ben
^Beteiligten oftmals anberS beurteilt, als ftdh bie ©ache
in ber Vorfteüung ber ißartei, bte bei etnem fttedhtSftreit
unterltegt, abgefpielt hat.

®aS heutige îonfurrenjrelche ©efdEpftSleben oerleitet
häufig genug audh Vertreter foltber Käufer p ißraftifen,
bte nichts weniger als reeü, aber gleichwohl fdhroer um=
pftoften fxnb. ®a heiftt eS nun : 3lugen aufmachen ober
ben Veutel!

Unter aüen Umftanben müffen Vefteüfdheine, bte
einem Sieifenben p unierfchreiben fxnb, oom Vefteüer
genau burdhgelefen werben. @S !ann ja beim 3luffdhreiben
ber Vefteüung, ohne baft etne böfe 3Ibfxcht oorliegt, burch
Verfeften ein 3"oieI auf ben ©cfteüfdhein geraten, ©tehen
ftch nun Sefteüer unb Sluflraggeber bei Slbgabe ber
Unterf^rift noch pexfönlich gegenüber, fo ift eS ein SetclfteS,
ben Qcrtum aufptlären unb p befeitigen. ©in anbereS
®lng unb otel ^offnurtgSlofer fteftt baS Unterfangen,
nachträglich ben Inhalt etneS 93efteüfcfteineS p roiber»
rufen unb pr Slidhtigfteüung p bringen.

Stach ©efe^e finb ^anblungSreifenbe, reifenbe
^anblungSagenten unb ipiaftoertreter, bte mit einer be=

fonbern Slbfdhluftooüma^t feitenS ihrer auftraggebenben
girma oerfeften fxnb, ermächtigt, im Slamen biefer gitma
aüe ©efeftäfte unb Sîechtêhaublungen oorpneftmen, bie
mit ber Stätigüett eines fcanbelSreifenben geroöhnltth »er=
bunben ftnb. ®tele tRetienben banbetn baher, wenn fie
Verläufe abfchlieften, als Seoollmä^tigie beS girma*
Inhabers. ®iefer fann beShalb audh fût bte 3le^tshanb=
lungen fetneS Sletfenben, ber ftch in feinem ©efeftäfts»
gebahren argltftiger Säufcftung fchulbig gemacht hat,
jioilrcchtlich gerabe fo haftbar gemacht xoerben, als ob

er bie argliftige £äufdf)ung felbft begangen hätte.
^cier fommt ein SlechtSbehelf in iBetradht. SCßer näm»

lieh pr Slbgabe einer SßiüenSerflärung burch argliftige
Säufeftung beftimmt roorben ift, fann bte ©rflärung alfo
5. 33 bie Unterfdhrift unter etnem gefälfdhten öefteüfdhetn,
anfechten. Sßer in etnem Qrrtum „befangen" ift, beffen
2Biüe ift in geroiffem SRafte unfrei; er ift eS noch mehr,
roenn ber Qrrtum bureft 33etrug (argliftige Säufdjung,
bie nicht mit ßrimtnalftrafe bebroftt fein muft) h«t'
oorgerufen roorben ift.

®ie ^Behauptung, eS liege argliftige Säufchung oor,
muft natürlich berotefen werben. ®tefer 33eroetS ift nicht
immer fo einfach, &a ja ber unterfeftriebene 33efteüfchetn
bem Siefetanten ben Schein beS StecfttS gibt. ®er 3ln=

feefttenbe muft ftch bafter fetn SeroetSmaterial (j 18.

3eugen) oorfter genau betrachten, ehe er eine Ablehnung
ber SBare unb etne 3lnfedhtung ber 33efteüung roagt.

@S fontmen felbftrebenb genug gäüe oor, roo baS

©efeft nieftt ipiaft greift. SBenn in einem folgen gaüe
ber Unterhänbler ben Käufer getäufeftt hat, fo ift ber
Rauf nur anfechtbar, roenn 0er ißerfäufer felbft bieS

pofttio gerouftt hat, ober aus fonftigen ©rfahrungen fi^
hätte fagen müffen, baft ber Räufer burch Vermittler
getäufeftt roorben fet. ®o<h bleibt audh wenn ber 33er=

fäufer oon bem Vetrug nidhts rouftte, bem Räufer immer
nod) bie SJtögltchfeit, ben Rauf wegen OrrtumS anp>
fechten.

Satuxtit alles oorljcr genau lefett uttb battu
et'ft uttterfcljueibettl
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tung ohne Benützung der Straße gar nicht oder aber
nur mit einem unverhältnismäßig großen Kostenaufwands
möglich sei, und nicht etwa beliebige Umstände, wie z B.
die Furcht vor einer größeren Konkurrenz. Aus dieser
Konstatterung darf nun aber ebensowenig ein unverweiger-
liches Recht auf Überlassung der Straßen mit servitutari-
scher Wirkung gefolgert werden. Die Bewilligung zur
Einlegung einer Leitung in öffentliche Straßen ist eine
öffentlich-rechtliche Konzession. Die Behörden, die diese
Konzession zu erteilen haben, sind aber befugt, konkur-
rierende Unternehmen unter sich abzuwägen, die Art und
Weise zu regeln, wie die Straßen benützt werden sollen
und beim Vorhandensein triftiger Gründe die Wieder-
entfernung des Bauobjektes durchzusetzen usw.

Daraus folgert, daß die konzessionierende Behörde
an die Konzessionserteilung neben den im Siraßengesetz
und in der dazugehörigen Polizeiverordnung enthaltenen
allgemeinen Bedingungen auch andere im öffentlichen
Interesse begründete Vorbehalte knüpfen darf. So muß
es als statthaft bezeichnet werden, daß eine Gemeinde
für sich ein für beide Parteien billiges Rückkaufsrecht an
Objekten, die sie eventuell später für den Betrieb eines
eigenen gleichen Werkes hat, ausbedingt. Eine solche
Bedingung schädigt den Konzessionär nicht. Im Gegen-
teil, sie schützt ihn eventuell sogar vor beträchtlichem
Schaden, weil die Konzession beim Vorliegen wichtiger,
im öffentlichen Interesse liegender Gründe auch ohne
Entschädigung widerrufen werden kann.

Ferner wird sich ein Konzessionsbewerber den Vor-
behalt gefallen lassen müssen, daß die konzessionierten
Anlagen nur so lange betrieben werden dürfen, als die
Gemeinde nicht im Falle ist, dem Bedürfnis, dem diese
Anlagen zudienen, in gleich wirtschaftlicher Weise mit
eigenen Anlagen entgegenzukommen. Das Bestreben der
politischen Gemeinden, kommunale Gas-, Wasser- und
Elektrizitätswerke zu erstellen und zu betreiben, ist ein
lobenswertes und ein in hohem Maße im öffentlichen
Wohle gelegenes. Es erscheint daher ganz selbftoerständ-
lich, daß, wenn ein solches öffentliches Werk mit einem
privaten, als welches das konkrete Gaswerk gegenüber
der Gemeinde U angesehen werden muß. in Konkurrenz
tritt, dem ersteren gegenüber dem letztern bezüglich der
Benützung von öffentlichem Grunde das Privilegium
zukommt.

Die vom Gemeinderat U aufgestellten Rückkaufsbedtn-
gungen entsprechen diesen Grundsätzen ohne Zweifel; sie
erscheinen auch in materieller Beziehung nicht als un-
billig. Sie müssen daher, als im öffentlichen Wohle
liegend, für zulässig erklärt werden. Hingegen ist die

konzessionierende Behörde, wie bereits unter Ziffer 1 aus-
geführt wurde, mit der weitern Bedingung, daß aus der
Leitung in der konkreten Straße auch während der Zeit,
während welcher die Gemeinde U nicht selbst imstande
ist, den Anwohnern Gas oder elektrische Energie zu Be-
leuchtungszwecken zur Verfügung zu stellen, kein Gas zu
diesem Zwecke abgegeben werden dürfe, zu weit gegangen.
Diese Bedingung ist somit in dem Sinne zu ändern, daß
die Abgabe von Gas wenigstens für so lange gestattet
wird, als die Gemende U nicht selbst im Falle sein wird.

Installations-Artikel...
Werkzeuge ««« Maschinen

elektrische Energie oder Gas für Beleuchtungszwecke zu
annähernd gleichen Bedingungen abzugeben.

(Schluß folgt.)

Bestellschein zuerst lesen, dann nnterschreiden.

In der Regel lassen die Gesetze Unkenntnis nicht
gelten. Vor dem Gericht werden so manche Vorkomm-
niffe im menschlichen Lebensgang unerwartet für den
Beteiligten oftmals anders beurteilt, als sich die Sache
in der Vorstellung der Partei, die bei einem Rechtsstreit
unterliegt, abgespielt hat.

Das heutige konkurrenzreiche Geschäftsleben verleitet
häufig genug auch Vertreter solider Häuser zu Praktiken,
die nichts weniger als reell, aber gleichwohl schwer um-
zustoßen sind. Da heißt es nun i Äugen aufmachen oder
den Beutel!

Unter allen Umständen müssen Bestellscheine, die
einem Reisenden zu unterschreiben sind, vom Besteller
genau durchgelesen werden. Es kann ja beim Aufschreiben
der Bestellung, ohne daß eine böse Absicht vorliegt, durch
Versehen ein Zuviel auf den Bestellschein geraten. Stehen
sich nun Besteller und Auftraggeber bei Abgabe der
Unterschrift noch persönlich gegenüber, so ist es ein Leichtes,
den Irrtum aufzuklären und zu beseitigen. Ein anderes
Ding und viel hoffnungsloser steht das Unterfangen,
nachträglich den Inhalt eines Bestellscheines zu wider-
rufen und zur Richtigstellung zu bringen.

Nach dem Gesetze sind Handlungsrstsende, reisende
Handlungsagenten und Platzvertreter, die mit einer be-

sondern Äbschlußvollmacht seitens ihrer auftraggebenden
Firma versehen sind, ermächtigt, im Namen dieser Firma
alle Geschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen, die
mit der Tätigkeit eines Handelsreisenden gewöhnlich ver-
bunden sind. Diese Reisenden handeln daher, wenn sie

Verkäufe abschließen, als Bevollmächtigte des Firma-
tnhabers. Dieser kann deshalb auch für die Rechtshand-
lungen seines Reisenden, der sich in seinem Geschäfts-
gebahren arglistiger Täuschung schuldig gemacht hat.
zivilrechtlich gerade so haftbar gemacht werden, als ob

er die arglistige Täuschung selbst begangen hätte.
Hier kommt ein Rechtsbehelf in Betracht. Wer näm-

lich zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige
Täuschung bestimmt worden ist, kann die Erklärung also
z. B die Unterschrift unter einem gefälschten Bestellschein,
anfechten. Wer in einem Irrtum „befangen" ist, dessen
Wille ist in gewissem Maße unfrei; er ist es noch mehr,
wenn der Irrtum durch Betrug (arglistige Täuschung,
die nicht mit Kriminalstrafe bedroht sein muß) her-
vorgerufen worden ist.

Die Behauptung, es liege arglistige Täuschung vor,
muß natürlich bewiesen werden. Dieser Beweis ist nicht
immer so einfach, da ja der unterschriebene Bestellschein
dem Lieferanten den Schein des Rechts gibt. Der An-
fechtende muß sich daher sein Bewetsmaterial (z B.
Zeugen) vorher genau betrachten, ehe er eine Ablehnung
der Ware und eine Anfechtung der Bestellung wagt.

Es kommen selbstredend genug Fälle vor, wo das
Gesetz nicht Platz greift. Wenn in einem solchen Falle
der Unterhändler den Käufer getäuscht hat, so ist der
Kauf nur anfechtbar, wenn der Verkäufer selbst dies

positiv gewußt hat, oder aus sonstigen Erfahrungen sich

hätte sagen müssen, daß der Käufer durch den Vermittler
getäuscht worden sei. Doch bleibt auch wenn der Ver-
käufer von dem Betrug nichts wußte, dem Käufer immer
noch die Möglichkeit, den Kauf wegen Irrtums anzu-
sichten.

Darum alles vorher genau lesen und dann
erst unterschreiben!
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